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Weisungen über die Benützung der Dorfeingangstafeln

1. Einleitung

Zur Verschönerung des Dorfes hat die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Verkehrs- und
Verschönerungsverein Kaisten (VVK) Dorfeingangstafeln (Begrüssungstafeln) erstellt.

2. Zweck

� Offizielle Begrüssung und Verabschiedung der Besucher unseres Dorfes

� Bekanntmachung resp. Einladung zu öffentlichen Anlässen

- der Gemeinde
- der Dorfvereine

3. Weisungen zur Benützung

3.1  Benützer

Nachfolgende Institutionen und Vereine können die Dorfeingangstafeln benützen

� Vereine: für Jubiläen, grössere sportliche oder kulturelle Anlässe (keine Vereinswerbung
oder dgl.)

� Anmerkung: Privatpersonen und andere Gruppierungen, die der eigenen
Geselligkeit dienen sowie politische Vereine/Organisationen haben
keinerlei Benützungsrechte

3.2  Benützung

� Für die Benützung der Dorfeingangstafeln muss kein Gesuch eingereicht werden.

� Bei gleichzeitiger oder terminlich überschneidender Benützung, haben sich die Veranstalter untereinander
abzusprechen, so dass auch mehrere Veranstalter gleichzeitig die Dorfeingangstafeln benützen können
(Veranstaltungskalender ist zu beachten).

� Bei Streitigkeiten entscheidet der Gemeinderat über die Benützung.



3.3  Benützungszeit / Dauer

� Beginn der Belegung

maximal 15 Tage vor dem ersten Anlassdatum

� Ende der Belegung

Umgehend nach dem Anlass muss die Werbung entfernt werden

3.4  Art der Werbung

Die Art der Werbung darf nicht gegen Treu und Glauben verstossen. Bei Widerhandlung wird die
Vereinswerbung durch die Gemeinde sofort entfernt. Der verantwortliche Verein / Veranstalter wird
automatisch für die weitere Benützung der Dorfeingangstafeln gesperrt.

4. Technisches

� Masse der maximalen Beschriftungsfläche

Länge:  175 cm Höhe:  113 cm

� Beschriftung

Das Anbringen der Werbung ist Sache des Benützers.

5. Gebühren

� Für die Benützung der Ortseingangstafeln werden keine Gebühren erhoben.

6. Haftung

� Schäden, die durch die Benützer an den Dorfeingangstafeln verursacht werden, werden dem
entsprechenden Verein / Veranstalter belastet.

� Vorliegende Weisungen sind für alle Benützer verbindlich.

7. Genehmigung

Vorliegende Weisungen wurden durch den Gemeinderat am 4. Februar 2002 erlassen.
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